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Vorwort

Über Geld spricht man nicht. Oder doch? Spätestens wenn eine Per
son stirbt und der Erbfall eintritt, geht es darum, welches Vermögen 
der Erblasser hinterlässt und wie es unter den Erben verteilt wird. 
Erbrechtliche Fragen und Probleme betreffen regelmäßig die Zeit 
vor und nach dem Erbfall, also vor und nach dem Tod einer Person. 
Vor dem Erbfall geht es darum, die Vermögensnachfolge zu planen 
oder bereits Vermögen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 
zu übertragen. Nach dem Tod des Erblassers geht es hingegen vor 
allem um die Abwicklung des Nachlasses.

»Nach mir die Sintflut« – das ist eine weitverbreitete Ansicht, wenn 
es darum geht, was aus dem mühsam Angesparten werden soll. Fast 
drei Viertel der Deutschen haben kein Testament errichtet oder ei
nen Erbvertrag abgeschlossen. In diesen Fällen tritt gesetzliche Erb
folge ein. Es bleibt zu hoffen, dass diese den Wünschen des Erblassers 
entspricht. Wer rechtliche und steuerliche Fehlplanungen vermeiden 
will, sollte sich rechtzeitig mit seiner Nachlassplanung befassen – 
insbesondere mit dem richtigen Zeitpunkt, den Gestaltungsmög
lichkeiten, den steuerlichen Rahmenbedingungen und den persön
lichen Lebensumständen. Die Entscheidung, wem Sie was vererben 
oder verschenken, kann Ihnen niemand abnehmen. Jeder Fall liegt 
anders. Grundlage für die richtige Entscheidung sind immer Ihre 
jeweiligen individuellen Lebensumstände und Ihre persönlichen 
Wünsche. Fehler bei der Nachlassplanung können nach Eintritt des 
Erbfalls oft nicht mehr korrigiert werden.

Dieser Ratgeber hilft Ihnen mit Tipps und Musterformulierungen 
bei der Nachlassplanung. Anhand konkreter Beispiele wird die je
weilige Problematik so verdeutlicht, dass Sie Ihre individuelle Situa
tion erkennen und auf der Grundlage der aufgezeigten Lösungswege 
die richtige Nachlassplanung vornehmen können.

Erbschaftsratgeber_.indb   3Erbschaftsratgeber_.indb   3 12.06.2025   12:40:4412.06.2025   12:40:44



4 |

| Vorwort

Wenn der Erbfall eingetreten ist, werden die Erben gleichermaßen 
mit zahlreichen Fragen und Problemen konfrontiert. Wie bekommt 
man einen Erbschein und die Nachlassgegenstände? Wie wird der 
Nachlass abgewickelt, wenn eine Erbengemeinschaft besteht? Wo
rauf muss man achten, wenn Pflichtteilsansprüche, Vermächtnisse 
oder Auflagen zu erfüllen sind? Was muss man tun, wenn der Nach
lass unübersichtlich oder überschuldet ist? Welche Pflichten be
stehen gegenüber dem Finanzamt? Wie kann man Erbschaftsteuer 
sparen? Das sind nur einige von vielen Fragen, die sich stellen. Und 
der Erbe muss dann unter Umständen eine schnelle Entscheidung 
treffen, wenn er sich eine günstige Rechtslage verschaffen will.

Dieser Ratgeber hilft den Erben ebenfalls, die richtigen Entscheidun
gen zu treffen und sich eine günstige Rechtslage zu verschaffen. Es 
werden Fallstricke und Risiken aufgezeigt, die den Erben vor recht
lichen und finanziellen Nachteilen schützen sollen.

Dr. iur. Otto N. Bretzinger

 ! Alle Musterformulierungen des Ratgebers können Sie auch 
 herunterladen. Den Link zum Downloadbereich finden Sie  
am Ende des Ratgebers.
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1 Vorüberlegungen für die richtige 
Vermögensnachfolge

Egal, ob Sie Teile Ihres Vermögens bereits zu Lebzeiten an Ihre künf
tigen Erben verschenken oder Ihr Vermögen nach Ihrem Tod verer
ben wollen: Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über Ihre 
persönlichen Lebensumstände und Ihre aktuelle Vermögenssitua
tion. Danach sollten Sie sich Klarheit über Ihre Wünsche und Inte
ressen verschaffen und sich mit den aktuellen rechtlichen Rahmen
bedingungen befassen. Grundsätzlich müssen Sie dann entscheiden, 
ob es sinnvoll ist, sich bereits zu Lebzeiten im Wege der vorweg
genommenen Erbfolge von Vermögenswerten zu trennen oder ob 
Ihr Vermögen erst nach Ihrem Tod an Ihre Erben übergehen soll.

1.1 Persönliche Lebensumstände als Grundlage 
der Planung der Vermögensnachfolge

Die Planung der Vermögensübertragung auf die nächste Generation 
sollten Sie als wichtigen Teil Ihrer privaten Finanzplanung betrach
ten. Deshalb ist bei der Vermögensnachfolge nicht zuletzt Ihre ak
tuelle Lebenssituation von Bedeutung. Und dabei sind neben recht
lichen insbesondere wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.

Halten Sie zunächst Ihre aktuellen persönlichen Lebensumstände 
schriftlich fest. In der nachfolgenden Checkliste finden Sie Fragen, 
die Sie für sich beantworten sollten und die Ihnen bei Ihrer Entschei
dung helfen können, wann und an wen Sie Ihr Vermögen übertragen 
wollen.

Checkliste: Persönliche Lebenssituation

 � Sind Sie ledig, verheiratet oder geschieden oder leben Sie in 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft?

 � Wenn Sie verheiratet sind: In welchem Güterstand leben Sie 
mit Ihrem Ehegatten?
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 � Ist Ihre Ehe harmonisch, besteht eine Ehekrise oder sogar der 
Wunsch nach Scheidung?

 � Waren Sie bereits verheiratet?

 � Sind Ihre Familienangehörigen geschäftsfähig?

 � Sind Ihre Familienangehörigen verschuldet?

 � Haben Sie (eheliche/nichteheliche) Kinder?

 � Sind Ihre Kinder noch minderjährig?

 � Mit welchen Familienangehörigen verstehen Sie sich am 
 besten?

 � Mit welchen Familienangehörigen haben Sie persönliche 
 Probleme?

 � Versteht sich Ihr Ehegatte mit den Kindern?

 � Kommen Ihre Kinder miteinander klar oder gibt es Probleme?

 � Haben Ihre Kinder Eheprobleme?

 � Können Ihre Familienangehörigen verantwortungsbewusst mit 
Vermögen umgehen?

1.1.1 Familienstand

Sind Sie ledig, verheiratet, geschieden oder leben Sie in einer nicht
ehelichen Lebensgemeinschaft? Der Familienstand ist wichtig, wenn 
Sie Vermögen auf Ihren Partner übertragen oder diesen von der Erb
folge ausschließen wollen.

Wenn Sie ledig oder verwitwet sind, müssen Sie Ihre Vermögens
nachfolge im Falle Ihres Todes durch ein Testament oder einen Erb
vertrag regeln, wenn Sie mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einver
standen sind. Nach dem Gesetz erben Kinder zu gleichen Teilen. 
Gibt es keine Kinder, erben Ihre Eltern – und wenn diese bereits ver
storben sind, Ihre Geschwister. Wollen Sie eine vom Gesetz abwei
chende erbrechtliche Verfügung treffen, müssen Sie berücksichtigen, 
dass Kindern bzw. Eltern Pflichtteilsansprüche zustehen (vgl. dazu 
9.3.2).
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Sind Sie verheiratet, steht Ihrem Ehegatten der gesetzliche Erbteil zu. 
Sind gemeinsame Kinder vorhanden, erbt der länger lebende Ehe
gatte neben den Kindern. Wollen Sie Ihren Ehegatten oder ein Kind 
enterben oder andere als die gesetzlich vorgesehenen Erbteile fest
legen, müssen Sie die Pflichtteilsansprüche des Ehegatten und der 
Kinder berücksichtigen.

Das gesetzliche Erbrecht der Eheleute entfällt automatisch, wenn die 
Ehe geschieden oder ein Scheidungsantrag bei Gericht eingereicht 
und der Antrag dem anderen Ehegatten zugestellt ist. Grundsätzlich 
ebefalls unwirksam wird auch ein gemeinschaftliches Testament der 
geschiedenen Ehepartner. Ausnahmsweise bleiben die gemeinschaft
lichen Verfügungen aber wirksam, wenn anzunehmen ist, dass sie 
auch für den Fall der Auflösung der Ehe getroffen wurden. Entschei
dend ist also, was die Eheleute zum Zeitpunkt der Testamentserrich
tung wirklich wollten. Lässt sich der wirkliche Wille nicht ermitteln, 
muss vom Gericht der »hypothetische Wille« festgestellt werden. Es 
kann also durchaus sein, dass der Ehegatte nach der Scheidung noch 
testamentarischer Erbe ist. Wer dies auf jeden Fall verhindern will, 
sollte in einem neuen Testament das gemeinschaftliche Testament 
mit dem geschiedenen Ehegatten sicherheitshalber ausdrücklich 
aufheben und für unwirksam erklären (vgl. dazu 5.6).

Achtung: Zwar erlischt mit der Scheidung automatisch das 
gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehepartners und im 
Zweifel wird eine zugunsten des Partners getroffene Verfügung 
von Todes wegen unwirksam, allerdings kann der frühere Partner 
wieder indirekt am Nachlass partizipieren, wenn ein gemein-
schaftliches Kind erbt oder Pflichtteilsansprüche erwirbt (vgl. 
dazu 10.2).

Der nichteheliche Lebenspartner ist nur dann Erbe seines verstor
benen Partners, wenn er durch Testament oder einen Erbvertrag als 
Erbe eingesetzt ist. Andernfalls geht das Gesetz davon aus, dass der 
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Erblasser sein Vermögen an seine nächsten Verwandten übertragen 
will. Dem länger lebenden Lebenspartner kann in einer entsprechen
den erbrechtlichen Verfügung ein Anspruch auf eine Zuwendung in 
Form eines Vermächtnisses eingeräumt werden (vgl. dazu 9.4).

Besondere Probleme bestehen bei der Vermögensnachfolge in einer 
sogenannten Patchworkfamilie, wenn die Partnerschaft durch Tod 
eines Partners endet. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, 
ob die Partner verheiratet waren oder nicht und ob gemeinschaft
liche Kinder vorhanden sind (vgl. dazu 10.1.1).

1.1.2 Kinder

Wenn Sie Kinder haben, steht diesen ein gesetzliches Erbrecht zu. 
Sind mehrere Kinder vorhanden, erben sie zu gleichen Teilen (vgl. 
dazu 12.2). Wenn Sie ein Kind enterben oder von den gesetzlichen 
Erbteilen abweichen möchten, müssen Sie ein Testament verfassen. 
Dabei müssen Sie berücksichtigen, dass einem Kind der sogenannte 
Pflichtteil zusteht, den Sie nur unter engen Voraussetzungen entzie
hen können.

Sinnvoll kann es sein, einem Kind bereits im Wege der vorweg
genommenen Erbfolge etwas zuzuwenden (vgl. dazu 3.).

Nichteheliche Kinder gehören zu den gesetzlichen Erben. Für das 
Erbrecht von Adoptivkindern muss unterschieden werden, ob eine 
minderjährige oder volljährige Person adoptiert wurde (vgl. dazu 
12.4).

Auch ein minderjähriges Kind ist gesetzlicher Erbe. Ebenso kann es 
testamentarisch bedacht werden, indem es als Erbe eingesetzt oder 
ihm ein Vermächtnis zugewendet wird. Eltern mit minderjährigen 
Kindern können im Testament Anordnungen mit familienrecht
lichem Bezug und erbrechtlicher Wirkung treffen. In Betracht kom
men insbesondere eine Verwaltungsanordnung, der Entzug des el
terlichen Vermögensverwaltungsrechts und die Benennung eines 
Vormunds (vgl. dazu 9.8).
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1.1.3 Ehekrise und bevorstehende Scheidung

Wenn eine Ehekrise oder sogar der Wunsch nach Scheidung besteht, 
sollten Sie davon Abstand nehmen, Vermögenswerte im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge zu übertragen.

Erbrechtlich ist es ohne Bedeutung, wenn die Eheleute getrennt le
ben. Das gesetzliche Erbrecht des Ehepartners ist erst dann ausge
schlossen, wenn zur Zeit des Erbfalls die Voraussetzungen für die 
Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung 
beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Ist das nicht der Fall und le
ben die Eheleute getrennt, müssen Sie Ihren Ehepartner in einem 
Testament enterben, wenn Sie vermeiden wollen, dass dieser in der 
Trennungsphase erbt. Allerdings bleibt der Pflichtteilsanspruch des 
getrennt lebenden Ehepartners bestehen (vgl. dazu 10.1.3).

Erst mit der Scheidung endet das gesetzliche Erb und Pflichtteils
recht des Ehepartners automatisch und es wird im Zweifel eine zu
gunsten des Partners getroffene Verfügung von Todes wegen un
wirksam (vgl. dazu 10.2).

1.1.4 Komplizierte Beziehungen unter den Familien
angehörigen

Wenn sich ein Ehegatte mit den Kindern oder Kinder untereinander 
nicht verstehen, macht es wenig Sinn, dass Ihr Nachlass im Wege 
der gesetzlichen Erbfolge an mehrere Erben übergeht oder Sie tes
tamentarisch mehrere Erben bestimmen. In beiden Fällen entsteht 
eine sogenannte Erbengemeinschaft. Und dann sind Konflikte vor
programmiert. Wer bekommt was und vor allem wie viel von was? 
Muss verkauft, geteilt oder ausbezahlt werden? Besonders problema
tisch wird es, wenn unteilbare Nachlassgegenstände wie beispiels
weise eine Immobilie an mehrere Miterben vererbt werden. Alle 
haben dann das gleiche Recht auf die ganze Immobilie, das ganze 
Auto oder das gesamte Unternehmen. Kein Miterbe darf in einem 
solchen Fall ohne Zustimmung aller Miterben einzelne Gegenstände 
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an sich nehmen oder veräußern. Bis es zu einer möglichen Teilung 
des Nachlasses kommt, müssen alle den Nachlass gemeinschaftlich 
verwalten. Und hier beginnen meist bereits die ersten Probleme. In 
vielen Fällen bleibt den Beteiligten nur der Gang vor die Gerichte, 
der viel Geld und noch mehr Nerven kostet und trotzdem nicht zum 
gewünschten Erfolg führt.

 ! Eine sorgfältige Planung und rechtzeitige Regelungen können 
helfen, Konflikte unter den Erben zu vermeiden. Neben Zuwen-
dungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge gegen einen 
Erb- und Pflichtteilsverzicht helfen erbrechtliche Gestaltungen 
wie Teilungsanordnungen, die Einsetzung eines Testaments-
vollstreckers oder Vermächtnisse, Konflikte unter den Erben 
zulasten des Nachlasses zu vermeiden.

1.1.5 Verschuldete Erben

Probleme gibt es, wenn einer verschuldeten Person (z.B. dem Ehe
partner oder einem Kind) zu Lebzeiten oder durch Testament Ver
mögen übertragen werden soll. Wenig Sinn macht es nämlich, Ver
mögen an eine verschuldete Person zu übertragen, wenn dann deren 
Gläubiger sofort auf dieses Vermögen zugreifen können. Im Wesent
lichen geht es also darum, die Zuwendungen auf pfändungsfreie Ver
mögenswerte zu beschränken und bei Geldzuwendungen die Pfän
dungsfreigrenzen zu beachten.

Zuwendungen zu Lebzeiten (insbesondere Schenkungen) werden 
nur dann in Betracht kommen, wenn sie nicht der Pfändung unter
worfen sind. Soll Vermögen im Wege der Erbfolge auf eine verschul
dete Person übertragen werden, muss in einer Verfügung von Todes 
wegen einerseits verhindert werden, dass durch die Vermögensüber
tragung die Gläubiger des Erben, Pflichtteilsberechtigten oder Ver
mächtnisnehmers auf das Vermögen zugreifen können. Andererseits 
soll diesen Personen jedoch ein angemessener Unterhalt gewährleis
tet werden. In diesem Zusammenhang stehen dem Erblasser ver
schiedene erbrechtliche Gestaltungen zur Verfügung (siehe 10.6).
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1.1.6 Behinderte oder pflegebedürftige Erben

Für behinderte oder pflegebedürftige Kinder sollten Sie besondere 
Vorsorge treffen. Trotz Pflegeversicherung sind für Pflegeheim und 
Pflegekosten von den Eltern häufig eigene Zuzahlungen zu erbrin
gen. Schutzbedürftig sind vor allem behinderte Kinder, die nach 
dem Tod der Eltern versorgt werden müssen. Probleme ergeben sich 
in diesen Fällen dann, wenn die im Rahmen der Pflege und Betreu
ungsbedürftigkeit erforderlichen Aufwendungen mangels eigener 
Einkünfte vom Sozialamt oder der Grundsicherung übernommen 
werden.

Eine behinderte oder pflegebedürftige Person hat für die Bestreitung 
der Lebenshaltungskosten, der Betreuungskosten oder der Kosten 
für eine Heimunterbringung grundsätzlich ihr eigenes Vermögen 
einzusetzen. Neben dem Einsatz des Einkommens wird von einem 
Hilfesuchenden verlangt, dass er sein Vermögen verbraucht bzw. 
veräußert, bevor er Sozialhilfe beanspruchen kann. Alles übrige Ver
mögen des Kindes, also auch seine Erbschaft, wandert zur Finanzie
rung seiner Sozialhilfe an den Sozialhilfeträger. Dieser kann, wenn 
das behinderte oder pflegebedürftige Kind Erbe wird, aus dem Nach
lass selbst für zurückliegende Sozialhilfeleistungen Ersatz verlangen. 
Dies kann dann innerhalb kürzester Zeit zum gesamten Verbrauch 
der Erbschaft führen.

Besser als Vermögensübertragungen zu Lebzeiten sind erbrechtliche 
Gestaltungen. Mit dem sogenannten Behindertentestament können 
Sie als Eltern oder als Elternteil erreichen, dass Ihr Vermögen der Fa
milie erhalten bleibt und ein Zugriff des Sozialhilfeträgers auf dieses 
Vermögen ausgeschlossen wird. Darüber hinaus können Sie Ihrem 
behinderten oder pflegebedürftigen Kind im Erbfall eine über die 
normale Sozialhilfe hinausgehende Lebensqualität gewährleisten, 
indem Zuwendungen an das Kind erfolgen, die ihm vom Sozialhilfe
träger nicht weggenommen werden können (vgl. dazu 10.5).
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1.2 Zusammenstellung der aktuellen 
Vermögenswerte

Überprüfen Sie nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen 
Lebenssituation Ihre aktuelle Vermögenslage. Das funktioniert am 
besten mit einem Vermögensverzeichnis, in dem Sie Ihre aktuellen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufführen. Lassen Sie sich 
bei der Aufstellung Zeit und gehen Sie sorgfältig vor. Richtig planen 
können Sie nur mit einer vollständigen und richtigen Aufstellung. 
Wenn Sie verheiratet sind, sollten Sie jeweils ein Vermögensver
zeichnis für jeden Ehepartner anlegen.
Muster eines Vermögensverzeichnis

Stand: ______________ [Datum eintragen] Ehemann
Wert in 
Euro

Ehefrau
Wert in 
Euro

Aktiva

Bargeld

Guthaben auf Girokonten, Termin- und Festgeldkonten, 
Sparkonten, Sparverträgen, sonstigen Spareinlagen

Wertpapiere

Forderungen aus Versicherungsverträgen

Forderungen aus Bausparverträgen

Steuererstattungsansprüche

Zahlungsansprüche aus Schadenfällen oder nicht 
erfüllten Verträgen

Forderungen aus Darlehen

Rechte und Ansprüche aus Erbschaften

Rückständiges Arbeitseinkommen

Aktien, Genussrechte und sonstige Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften (z.B. Aktiengesellschaft, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung)

Beteiligungen an Personengesellschaften (z.B. offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts)

Beteiligungen als stiller Gesellschafter
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 ! Wenn ein großes Vermögen möglichst steuergünstig an die Kin-
der weitergegeben werden soll, ist es sinnvoll, sich frühzeitig 
von Vermögenswerten zu trennen.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich darauf, einen Über
blick über mögliche steuergünstige Gestaltungen zu geben. Sie be
rücksichtigen nicht die jeweiligen besonderen persönlichen Le
bensumstände. Bei komplizierten steuerlichen Gestaltungen wird 
empfohlen, steuerrechtlichen Rat einzuholen.

Die persönlichen Freibeträge können alle zehn Jahre genutzt wer
den. So können dem Ehegatten alle zehn Jahre 500.000,– € steuer
frei zugewendet werden. Jedem Kind steht bei Schenkungen eines 
Elternteils alle zehn Jahre ein allgemeiner Freibetrag von 400.000,– € 
zu. Sinnvoll kann es also sein, den Kindern frühzeitig Geldbeträge 
unter Ausnutzung der alle zehn Jahre wiederauflebenden Freibeträge 
zuzuwenden.

Eine steuergünstige Übertragung von Vermögenswerten kann über 
die Einschaltung eines Zwischenerwerbers erfolgen. Denn auf diese 
Weise können Freibeträge besser ausgenutzt und die Vermögens
übertragung kann über eine günstigere Steuerklasse vorgenommen 
werden. Die Gefahr bei einer solchen Kettenschenkung besteht darin, 
dass die Finanzverwaltung von einem Gestaltungsmissbrauch aus
geht und die Schenkung steuerlich als Direktschenkung  behandelt.

Achtung: Auf jeden Fall sollte vermieden werden, dass mit der 
Schenkung ausdrücklich eine Verpflichtung zur Weitergabe ver-
bunden wird. Ferner sollte die Weitergabe der Schenkung nicht 
vor Ablauf eines Jahres erfolgen.
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Zuwendungen unter Lebenden, um der oder dem Bedachten einen 
angemessenen Unterhalt zu zahlen oder eine Ausbildung zu ermög
lichen, sind steuerfrei. Der Grad der Verwandtschaft mit Begünstig
ten ist dabei ohne Bedeutung. Sinnvoll ist es deshalb, sich von einem 
Steuerberater oder einem fachkundigen Anwalt beraten zu lassen.

 » Kristina Schuster zahlt an ihren Bruder monatlich 500,– €, weil 
dieser wegen einer körperlichen Behinderung nicht arbeiten 
kann und nur eine geringe Rente bezieht.

Eine beliebte Form der Versorgung des Ehegatten oder des Partners 
in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist die Lebensversiche
rung. Zu beachten ist allerdings, dass die fällige Lebensversicherung, 
die an Bezugsberechtigte ausgezahlt wird, der Erbschaft und Schen
kungsteuer unterliegt.

 » Johannes Krieger will seine nichteheliche Lebenspartnerin Sonja 
versorgen. Er schließt eine Lebensversicherung auf sein Leben 
ab und benennt seine Lebenspartnerin als Bezugsberechtigte. 
Wenn Johannes stirbt, wird die Lebensversicherung an Sonja 
ausgezahlt. Diese ist allerdings erbschaftsteuerpflichtig; Sonja 
hat nur einen allgemeinen Freibetrag von 20.000,– € und zählt 
zur schlechtesten Steuerklasse III.

Keine Erbschaftsteuer fällt an, wenn der Versicherungsnehmer 
gleichzeitig bezugsberechtigte Person und Prämienzahlender ist, ein 
Dritter aber die versicherte Person. Diese Variante bietet sich ins
besondere an, um Ehemann oder Ehefrau, Partnerin oder Partner 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft abzusichern.

 » Christian Feller will seine nichteheliche Lebenspartnerin Kristina 
versorgen. Kristina schließt eine Lebensversicherung auf das Le-
ben ihres Partners Christian ab und wird als Bezugsberechtigte 
benannt. Kristina ist also Versicherungsnehmerin und Bezugs-
berechtigte, Christian Feller ist Risikoperson. Wenn Herr Feller 
stirbt, erhält Kristina die Versicherungssumme, ohne dass dafür 
Erbschaftsteuer anfällt.
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Steuerlich vorteilhaft kann zudem die Einrichtung eines gemein
schaftlichen Bank oder Wertpapierdepots von Eheleuten oder in 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sein. Dabei wird nämlich 
grundsätzlich davon ausgegangen, dass den jeweiligen Personen die 
Einlagen zu gleichen Teilen zustehen. Nicht von Bedeutung ist, ob 
ein Konto/Depotinhaber nur gemeinschaftlich oder einzeln verfü
gungsberechtigt ist. Bei der Einrichtung eines gemeinschaftlichen 
Bank oder Wertpapierdepots ist deshalb grundsätzlich nicht von 
einer schenkweisen Übertragung eines Teils oder des gesamten auf 
dem Konto beziehungsweise im Depot befindlichen Guthabens auf 
den jeweils anderen Konto/Depotinhaber auszugehen.

Erbrechtliche Gestaltungen

Als steuergünstige erbrechtliche Gestaltungen kommen unter ande
rem in Betracht,

 � den Nachlass auf möglichst viele Erwerberinnen und Erwerber zu 
verteilen oder

 � bei der Vererbung Generationen zu überspringen.

 ! Unter erbschaftsteuerlichen Aspekten ist es sinnvoll, den Nach-
lass auf möglichst viele Personen zu verteilen. Damit können 
Sie die persönlichen Freibeträge steueroptimal ausschöpfen 
und der progressiven Staffelung der Steuersätze entgegen-
wirken.

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich darauf, einen 
Überblick über mögliche erbrechtliche Gestaltungen zu geben. Be
sondere persönliche Lebensumstände werden hierbei nicht berück
sichtigt. Bei komplizierten steuerlichen Gestaltungen wird empfoh
len, den Rat eines Steuerberaters einzuholen.

Bei Eheleuten mit Kindern ist das Berliner Testament (vgl. dazu 7.8) 
unter erbschaftsteuerlichen Gesichtspunkten insbesondere dann 
eine ungünstige Gestaltungsform, wenn beim zweiten Erbfall die 
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persönlichen Freibeträge überschritten werden. Häufig führt ein sol
ches Testament zu einer Überversorgung des länger lebenden Ehe
gatten; schließlich wird er Alleinerbe bei gleichzeitiger Enterbung 
der Kinder. In diesem Fall ist es sinnvoll, die steuerlichen Nachteile 
zu korrigieren, gleichwohl aber die wirtschaftliche Versorgung des 
oder der Längerlebenden zu gewährleisten.

Achtung: Beim Berliner Testament wird das Vermögen des 
Erstversterbenden zweimal der Erbschaftsteuer unterworfen. Die 
persönlichen Freibeträge der Kinder gehen beim ersten Erbfall 
verloren.

Dies kann in der Weise erfolgen, dass den Kindern Geldvermächt
nisse (z.B. in Höhe ihres persönlichen Freibetrags) ausgesetzt werden, 
die zwar beim Tod des Erstversterbenden anfallen, aber erst später 
fällig werden. Alternativ kann die Versorgung des länger lebenden 
Partners dadurch gewährleistet werden, dass Kinder als Erben ein
gesetzt und der oder dem Längerlebenden die Erträge und Nutzun
gen aus dem Nachlass oder an einzelnen Nachlasswerten eingeräumt 
werden. Insgesamt ist darauf zu achten, das Vermögen auf mehrere 
Köpfe zu verteilen. Je mehr Personen bei einem größeren Vermögen 
bedacht werden, desto geringer ist im Regelfall die Erbschaftsteuer.

Erbschaftsteuerlich ebenso ungünstig wie das Berliner Testament 
kann die Versorgung des oder der Längerlebenden durch die Vor 
und Nacherbfolge sein. Unter erbschaftsteuerlichen Gesichtspunk
ten bestehen ähnliche Probleme wie beim Berliner Testament: Das
selbe Vermögen wird zweimal besteuert. Persönliche Freibeträge 
gehen verloren.

Unter erbschaftsteuerlichen Gesichtspunkten kann es daher sinnvoll 
sein, bei der Einsetzung von Erben eine Generation zu überspringen.

 » Die Großeltern setzen als Erben nicht ihren Sohn, sondern des-
sen Nachkommen, also ihr Enkelkind ein.
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Der Generationensprung hat erbschaftsteuerlich den Vorteil, dass 
nicht das gleiche Vermögen sowohl beim Tod der Großeltern als 
auch beim Tod von deren Kind besteuert wird. In Bezug auf den 
Steuersatz wird das Enkelkind nicht schlechter behandelt als ein 
Kind des Erblassers: Beide gehören der Steuerklasse I an. Wenn nö
tig, kann ein Kind über ein Nießbrauchvermächtnis (vgl. dazu 9.4.2) 
wirtschaftlich abgesichert werden.

20.8.2 Steuern sparen nach dem Erbfall

Eine Möglichkeit, Erbschaftsteuer zu sparen, ist es die Erbschaft aus
zuschlagen. Mit der Ausschlagung gilt der Vermögensanfall an den 
Ausschlagenden als nicht erfolgt. Die mit dem Erbfall entstandene 
Erbschaftsteuerpflicht entfällt. An die Stelle des Ausschlagenden tritt 
rückwirkend der durch Testament Berufene oder der gesetzliche 
Erbe.

Wenn der durch das Berliner Testament eingesetzte Ehegatte die 
Erbschaft ausschlägt, können die Freibeträge mehrerer Personen (in 
diesem Fall der Kinder des Erblassers) ausgenutzt werden. Damit 
können die erbschaftsteuerlichen Nachteile des Berliner Testaments 
vermieden werden.

Sinnvoll kann eine Ausschlagung der Erbschaft zudem dann sein, 
wenn mit der Ausschlagung bezweckt wird, dass die nachfolgende 
Generation zum Zuge kommt, die die ihr zustehenden Steuerfreibe
träge ausnutzen kann.

 » Frank Weiler hat seine Tochter Bettina als Alleinerbin eingesetzt 
und ihr bereits zu Lebzeiten im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge Vermögen übertragen. Die Bettina zustehenden Freibe-
träge sind damit bereits aufgebraucht. Wenn Bettina die angefal-
lene Erbschaft ausschlägt und ihre Kinder als Ersatzerben erben, 
können diese ihre Steuerfreibeträge geltend machen.
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